1. Aufgabe 1
a)
· Montanmitbestimmungsgesetz um 1951

· Betriebsverfassungsgesetz von 1952

novelliert (abgeändert) 1972: Betr. VG (Verfassungsgesetz) 72
· Mitbestimmungsgesetz v. 1976

b)

· Arbeitsplatzebenen: Arbeitsplatzgestaltung und Organistation des technischen Arbeitsablaufs

· Betriebliche Ebene: z. B. Entlohungssysteme, Urlaubsregelungen, Weiterbildungsmaßnahmen

· Unternehmensebene: Gesamtbereich der Unternehmung, z. B. Technologieveränderung, Betriebsstilllegungen, sowie Aufsichtsratmitbestimmung
c)

· Man trennt:
	Mitwirkung
	Mitbestimmung

	Informationsrecht
	Anhörung- und Mitberatungsrecht
	Info- und Zustimmungsrecht
	Initiativrecht

	Unterrichtung über
-Personalplanung

-Personelle Einzelmaßnahme
	Anhörung des Betriebsrat vor

-Kündigungen

-Weiterbildungen
	Zustimmungs-/Vetorecht bei 
-Einstellungen

-Umgruppierungen

-Entlassungen

-Kündigungen
	-Auswahlrichtlinien bei Einstellungen

	
	
	
	


d)

A: Nicht mitbestimmungspflichtig,

da OHG Personengesellschaft und für PG entspr. Gesetze nicht gelten.
B: mitbestimmungspflichtig nach dem Montanmitbestimmungsgesetz  wegen Branchenzugehörigkeit.
C: Mitbestimmungspflichtig nach dem Mitbestimmungsgesetz v. 76, da Kapitalgesellschaft (AG) 

D: Mitbestimmungspflichtig nach dem Betriebsverfassungsgesetz von ’52, da Kapitalgesellschaft und >500 Beschäftigte

NICHT ’76, da <2000 Beschäftigte

( Man sieht: Kennzahlen wie Bilanzsumme, Publizitätspflicht, Gewinn irrelevant für  Wahl des anzuwendenden Gesetzes
2. Aufgabe 2
(( 

	
	Personengesellschaften
	Kapitalgesellschaften

	Führung
	Gesellschafter

( Selbstorganschaft
	Liegt Trennung von Eigentum (Prinzipal) und Geschäftsführung (Managment, Agent)

Dritt Organschaft

	Haftung
	Direkte, persönliche Haftung der Gesellschafter:
-gesamtschuldnerisch

-unmittelbar mit ihrem gesamten Vermögen

(Einschränkung bei Kommanditisten KG)
	-eigene juristische Persönlichkeit mit eigenem Vermögen
-Haftung ist auf das Gesellschaftervermögen beschränkt.

-Gesellschafter haften nur mittelbar mit der ihrer Kapitaleinlage

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Zugang zu Fremdkapital
b)
Die GmbH & Co. KG

Vereinigt in sich die Vorteile einer Kap. Gesellschaft (-> ) mit den Vorteilen einer Pers. Ges. (KG)

Es handelt sich um eine KG, deren vollhaftender Gesellschafter (Komplementär) die GmbH ist.
Die anderen Gesellschafter (der GmbH) haften als Kommanditisten nur mit ihrer Einlage.

Durch diese Konstellation hat man bei 

Durch diese Konstellation hat man bei dieser Rechtsform die unbeschränkte Haftung ausgeschaltet.

c)
Aktiengesellschaft über Aufsichtsrat (ggf. Vorstand)

Der AR ist Kontrollorgan der AG
-besteht aus Anteilseignern, FK-Gebern (Vertreter) und Arbeitnehmer-Vertretern

(direkt/indirekt) Gewerkschaft

-gewählt von HV auf 5 Jahre

-mind. 3 Mitglieder über 20 (Montanmitbestimmungsgesetz 21)

-bestimmte Geschäfte sind nach Satzung oder Gesetz zustimmungspflichtig durch AR
-Recht auf Kenntnisnahme aller Vorstandsberichte

3. Aufgabe 4
X=Gewinn –(Unternehmerlohn_gesamt + EK-Verzinsungs_gesamt)

=305TEUR - 200TEUR – 700TEUR*0,08
=49TEUR

Yi=Kapitaleinlage_i + Privatvermögen von i
Y_A= 500TEUR Y_B=850TEUR Y_C=1100TEUR

Y==Sumof(Kap.einlagen) – SumOf(Privatvermögen)=2450TEUR

( P_A = 49000 *500.000/2450.000= 10.000€

P_B=17.000 € 

P_C=22000€

	
	Unternehmerlohn
	8% Kap. Einl. Verzinsung
	Risikoprämie
	

	A
	0
	20.000
	10.000
	30.000

	B
	80.000
	28.000
	17.000
	125.000

	C
	120.000
	8.000
	22.000
	150.000

	
	200.000
	56.000
	49.000
	


4. Aufgabe 5
a) Max. mögliche Ausschüttung

( nur 5% des JÜ warden thesauriert 
( Thesaurierungsbetrag = 0,05 (Gewinn v. St. – Steuer)





Gewinn u. Steuer





„JÜ und Aktienrecht“

( Der tatsächlich in der Umrechnung verbleibende Betrag.

( Dividende: Teil d. Gewinns der nicht einbehalten wird


( 0,95 * (JÜ n. Akt. Recht)

( KöSt (Körperschaftssteuer). –Satz egal ob Thesauriert oder ausgeschüttet: 25%

Dividende = 0,95*(150000*(1-0,25))=106.875 EUR

( in die gesetzl. Rücklage: 5625 EUR


1/10 SumOf Kapf Eg=90.000



+ 25.000 €



b)

mind. Vorzusehende Dividende

( max. Thesaurierien ->> max in die Rücklagen

Gewinn u. St = 0,75 * Gewinn v. St. = 112.500 €

( gesetzliche Rücklage

(andere Gewinnrücklagen

Thesausrierungsbetrag = 0,05 * 112500 + 0,5(Gewinn v. St. – 0,05*112500) = 59.063 €
Max. mögl. Dividende= 112.500 – 59.063 = 54. 437 €
( gesetzl.  < 90.000 VOK

( andere Gewinnrücklage: 159.063 € -> OK

Aufteilung auf AE = anteilig nach Einlage
Tunix: 5.937 = 1/9*54437

Tunes: 11875

Tuviel: 35625

